SICHERHEITSDATENBLATT

gemass Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(geandert durch Verordnung (EU) 2020/878)

INVENTO Blue-Clean

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des

Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Produktname
Produktnummer

Eindeutige Formelkennung (UFI)

INVENTO Blue-Clean
7823

9H50-50W0-WO00H-7CRE

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von

denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des
Gemischs

Reinigungsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bezeichnung des Unternehmens

1.4. Notrufnummer

Uberarbeitungsdatum

Version

AC-REFINISH GMBH
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zurich

+41 (0) 44 401 49 29
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch

Tox Info Swiss

Notfall: 145

Auskunft: +41 44 251 66 66
23.11.2022

004 (Ersetzt Vorversionen: 003)

INVENTO Blue-Clean
004

Druckdatum

23.11.2022 1711



ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemass Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008

Weitere Angaben

2.2. Kennzeichnungselemente

Signalwort
Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise

Erganzende Informationen
Produktidentifikator

2.3. Sonstige Gefahren

Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kat. 1, H318

Den vollen Wortlaut der hier genannten Satze finden Sie in
Abschnitt 16.

Gefahr

H318: Verursacht schwere Augenschéaden.

P280: Schutzhandschuhe, Augenschutz und Gesichtsschutz
tragen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spllen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Keine.

Isotrideceth-10, CAS-Nr. 24938-91-8, EG-NTr. -

Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Wassrige Losung von Alkalisalzen und nichtionischen Tensiden.

Inhaltsstoffe

Gewichts % | CLP Einstufung Produktidentifikator

2-Butoxy-ethanol; Butylglykol

Acute Tox. 3 H331 (ATE=3mg/I CAS-Nr.: 111-76-2

o o (vapour)), Acute Tox. 4 H302 N - ONE
1% -5% | (ATE=1200mgikg bw), Skin Irit, | EG-Nr-: 203-905-0
2 H315, Eye Irrit. 2 H319 INDEX-Nr.: 603-014-00-0

Acute Tox. 4 H332, Acute TO).(' 4 | CAS-Nr.: 141-43-5
H312, Acute Tox. 4 H302, Skin

2-Amino-ethanol; Ethanolamin <1% Corr. 1B H314 EG-Nr.: 205-483-3
[STOT SE3H335:C=>5 O/O] INDEX-Nr.: 603-030-00-8
Isotrideceth-10 1% - 5% Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 | CAS-Nr.: 24938-91-8

H318 EG-Nr.: -

Den vollen Wortlaut der hier genannten Satze finden Sie in Abschnitt 16.

Gefahrliche Verunreinigungen

Keine bekannt.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Einatmen

Hautkontakt

Augenkontakt

Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und
verzogert auftretende Symptome
und Wirkungen

4.3. Hinweise auf drztliche
Soforthilfe oder
Spezialbehandlung

An die frische Luft bringen. Nach Einatmen von Dampfen oder
Zersetzungsprodukten im Unglicksfall an die frische Luft gehen.
Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum fur Vergiftungsfalle
verstandigen.

Sofort mit viel Wasser abwaschen. Verunreinigte Kleidung und
Schuhe ausziehen. Sofort mit viel Wasser fir mindestens 15
Minuten abwaschen. Sofort arztliche Behandlung notwendig, da
nicht behandelte Veratzungen zu schwer heilenden Wunden fihren.

Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspulen, auch
unter den Augenlidern. Unverletztes Auge schitzen. Augenarzt
konsultieren.

KEIN Erbrechen herbeifiihren. Mund mit Wasser ausspulen und
reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen méglichst verhindern. Bei
Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder
Etikett vorzeigen.

Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen (wenn mdglich dieses
Etikett vorzeigen). Erwartete akute Wirkungen: Oberflachlicher
Eindruck von Brennen. Verschwommenes Sehvermogen.

Keine bekannt.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel

Ungeeignete Loschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder
Gemisch ausgehende Gefahren

Alle. Wassersprihnebel, alkoholbestandigen Schaum,
Trockenloschmittel oder Kohlendioxid verwenden.

keine bekannt Wasservollstrahl.

Das Produkt selbst brennt nicht. Im Brandfall kann der Rauch
neben dem Ausgangsprodukt méglicherweise giftige und/oder
reizende Verbindungen enthalten. Kontaminiertes Léschwasser
getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausriistung bei
der Brandbekdmpfung

Besondere Loschhinweise

Ubliche Massnahmen bei Bréanden mit Chemikalien. Im Brandfall
umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Vollstandiger
Chemieschutzanzug.

Léschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.
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ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfalle geschultes Persoénliche Schutzausristung verwenden. Beriihrung mit den
Personal Augen und der Haut vermeiden. Fir angemessene Liftung sorgen.
Dampfe/Staub nicht einatmen.

Einsatzkrafte Persoénliche Schutzausriistung verwenden. Dampfe/Staub nicht
einatmen. Personal sofort an sichere Stelle evakuieren. Den
Bereich bellften.

6.2. Umweltschutzmassnahmen Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.
6.3. Methoden und Material fiir Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen. Mit reichlich Wasser
Riickhaltung und Reinigung nachspullen. Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene

Behalter geben (Kunststoffbehalter aus HDPE).

6.4. Verweis auf andere Siehe Kapitel 8 und 13.
Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur Persoénliche Schutzausristung tragen. Verschlucken, Haut- und
sicheren Handhabung Augenkontakt sowie Einatmen jeglicher entstehender Dampfe ist zu
vermeiden. Erste-Hilfe-Massnahmen vor Arbeitsbeginn mit diesem
Produkt festlegen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Behalter dicht geschlossen an einem trockenen, kiihlen und gut
Lagerung unter geliifteten Ort aufbewahren. Nicht zusammen mit Lebensmitteln
Beriicksichtigung von lagern. Lagerklasse (LGK):12 An einem Platz lagern, der nur
Unvertraglichkeiten berechtigten Personen zuganglich ist. Im Originalbehalter lagern.
7.3. Spezifische Die technischen Richtlinien zur Verwendung dieses Stoffs/dieses
Endanwendungen Gemisches beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der
Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu uiberwachende Parameter
Expositionsgrenzwert(e) Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

2-Butoxy-ethanol; Butylglykol (CAS 111-76-2)

Switzerland - Biological Limit 150 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift, and after
Values (BAT-Werte) several shifts (for long-term exposures) Parameter: 2-Butoxyacetic
acid (after hydrolysis)
Switzerland - Occupational Developmental Risk Group C
Exposure Limits - Developmental
Risk Groups
Switzerland - Occupational skin notation
INVENTO Blue-Clean Druckdatum
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Exposure Limits - Skin Notation
Switzerland - Occupational
Exposure Limits - STELs -
(KZGWs)

Switzerland - Occupational
Exposure Limits - TWAs - (MAKSs)
EU - Occupational Exposure
(2000/39/EC) - First List of
Indicative Occupational Exposure
Limit Values - Skin Notations

EU - Occupational Exposure
(2000/39/EC) - First List of
Indicative Occupational Exposure
Limit Values - STELs

EU - Occupational Exposure
(2000/39/EC) - First List of
Indicative Occupational Exposure
Limit Values - TWAs

20 ppm STEL [KZGW]
98 mg/m3 STEL [KZGW]

10 ppm TWA [MAK]
49 mg/m3 TWA [MAK]
Possibility of significant uptake through the skin

50 ppm STEL
246 mg/m3 STEL

20 ppm TWA
98 mg/m3 TWA

2-Amino-ethanol; Ethanolamin (CAS 141-43-5)

Switzerland - Occupational
Exposure Limits - Sensitizers
Switzerland - Occupational
Exposure Limits - STELs -
(KZGWs)

Switzerland - Occupational
Exposure Limits - TWAs - (MAKSs)
EU - Occupational Exposure
(2006/15/EC) - Second List of
Indicative Occupational Exposure
Limit Values - Skin Notations

EU - Occupational Exposure
(2006/15/EC) - Second List of
Indicative Occupational Exposure
Limit Values - STELs

EU - Occupational Exposure
(2006/15/EC) - Second List of
Indicative Occupational Exposure
Limit Values - TWAs

Sensitizer

4 ppm STEL [KZGW] (aerosol, vapour)
10 mg/m3 STEL [KZGW] (aerosol, vapour)

2 ppm TWA [MAK] (aerosol, vapour)
5 mg/m3 TWA [MAK] (aerosol, vapour)
Possibility of significant uptake through the skin

3 ppm STEL
7.6 mg/m3 STEL

1 ppm TWA
2.5 mg/m3 TWA

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Personliche Schutzausriistung
Atemschutz

Handschutz

Augenschutz

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Die beim
Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu
beachten. Fur ausreichende Beliftung sorgen, besonders in
geschlossenen Raumen. Regelmassige Reinigung der Gerate, des
Arbeitsbereiches und der Bekleidung.

Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig.

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe miissen den
Spezifikationen der Verordnung (EG) Nr. 2016/425 und der sich
daraus ergebenden Norm EN 374 genigen. EN 374 Handschuh
Nitril Dicke 0.38mm Permeationslevel > 480min Die Angaben bei
Durchbruchzeit/Materialstarke sind Richtwerte! Die genaue
Durchbruchzeit/Materialstarke ist beim Schutzhandschuhhersteller
zu erfragen.

Dicht schliessende Schutzbrille. EN 166.
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Haut- und Kérperschutz Langarmelige Arbeitskleidung. Den Kérperschutz je nach Menge
und Konzentration der gefahrlichen Substanz am Arbeitsplatz

aussuchen.
Thermische Gefahren Keine besonderen Massnahmen erforderlich.
Begrenzung und Uberwachung Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in Oberflachengewasser
der Umweltexposition oder in die Kanalisation gelangt.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand Flussig.

Farbe Blau.

Geruch Frisch
Schmelzpunkt/ Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedepunkt oder Siedebeginn /- Nicht bestimmt.
bereich:

Entziindbarkeit: Nicht bestimmt.
Untere und obere Nicht bestimmt.
Explosionsgrenze:

Flammpunkt: nicht entztindbar
Ziindtemperatur: Nicht bestimmt.
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
pH-Wert: 12.5
Kinematische Viskositat: Nicht bestimmt.
Loslichkeit: Nicht bestimmt.
Verteilungskoeffizient n- Nicht bestimmt.
Oktanol/Wasser (log-Wert):

Dampfdruck: Nicht bestimmt.
Dichte und/oder relative Dichte: 1.02 g/ml
Relative Dampfdichte: Nicht bestimmt.
Partikeleigenschaften: Nicht zutreffend.

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische Keine Information verfugbar.
Kenngréssen

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.

10.2. Chemische Stabilitat Stabil unter normalen Bedingungen. Keine Zersetzung bei
bestimmungsgemasser Verwendung.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Keine Information verfigbar.
Reaktionen
10.4. Zu vermeidende Exotherme Reaktion mit starken Sauren. Verbrennen erzeugt
Bedingungen schadliche und giftige Rauche.
INVENTO Blue-Clean Druckdatum
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10.5. Unvertragliche Materialien

10.6. Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

Sauren. Greift unedle Metalle an.

Normalerweise keine zu erwarten.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere
Augenschadigung/Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege /
Haut

Karzinogenitat

Keimzell-Mutagenitat

Reproduktionstoxizitit

Spezifische Zielorgan-Toxizitat
(einmalige Exposition)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat
(wiederholte Exposition)

Aspirationsgefahr

Erfahrung am Menschen

2-Butoxy-ethanol; Butylglykol (CAS 111-76-2)
Dermal LD50 Rabbit = 435 mg/kg (OECD_SIDS)
Inhalation LC50 Rat = 450 ppm 4 h(NLM_PUBMED)
Inhalation LC50 Rat = 486 ppm 4 h(NLM_PUBMED)
Oral LD50 Rat = 470 mg/kg (NLM_CIP)
2-Amino-ethanol; Ethanolamin (CAS 141-43-5)
Dermal LD50 Rabbit = 1000 mg/kg (JAPAN_GHS)
Inhalation LC50 Rat > 1.3 mg/L 6 h(ECHA_API)
Oral LD50 Rat = 1720 mg/kg (NLM_CIP)

Kann die Haut reizen.

Schwere Augenschadigung/-reizung Verursacht schwere
Augenschaden.

keine bekannt. Keine.

Enthalt keinen als krebserzeugend eingestuften Bestandteil.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

Enthalt keinen als erbgutverandernd eingestuften Bestandteil.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

Enthalt keinen als reproduktionstoxisch eingestuften Bestandteil.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige
Exposition, eingestuft.

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch,
wiederholte Exposition, eingestuft.

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als aspirationsgefahrlich
einzustufen.

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschédliche
Eigenschaften

Keine Daten verfligbar.
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Sonstige Angaben

Keine Daten verfligbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Kann den pH-Wert von Gewassern verandern.

2-Butoxy-ethanol; Butylglykol (CAS 111-76-2)

EU - Ecolabel (66/2010) -
Detergent Ingredient Database -
Aerobic Degradation

EU - Ecolabel (66/2010) -
Detergent Ingredient Database -
Anaerobic Degradation
Ecotoxicity - Freshwater Fish -
Acute Toxicity Data

Ecotoxicity - Water Flea - Acute
Toxicity Data

Readily biodegradable according to OECD guidelines.

The ingredient has not been tested.

LC50 96 h Lepomis macrochirus 1490 mg/L [static] (EPA)
LC50 96 h Lepomis macrochirus 2950 mg/L (IUCLID)
EC50 48 h Daphnia magna >1000 mg/L (EPA)

2-Amino-ethanol; Ethanolamin (CAS 141-43-5)

EU - Ecolabel (66/2010) -
Detergent Ingredient Database -
Aerobic Degradation

Ecotoxicity - Freshwater Algae -
Acute Toxicity Data

Ecotoxicity - Water Flea - Acute
Toxicity Data

12.2. Persistenz und
Abbaubarkeit

12.3. Bioakkumulationspotenzial

12.4. Mobilitat im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und
vPvB-Beurteilung

12.6. Endokrinschadliche
Eigenschaften

12.7. Andere schadliche
Wirkungen

Readily biodegradable according to OECD guidelines.

EC50 72 h Desmodesmus subspicatus 15 mg/L (IUCLID)

EC50 48 h Daphnia magna 65 mg/L (IUCLID)

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfiillt (Die in dieser
Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen) die Bedingungen der
biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr.
648/2004 Uber Detergenzien festgelegt sind. Vor Einleitung eines
Abwassers in Klaranlagen ist in der Regel eine Neutralisation

erforderlich.

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Bioakkumulation ist unwahrscheinlich.

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Diese Zubereitung enthalt keinen Stoff, der als persistent,
bioakkumulierend oder toxisch (PBT) betrachtet wird.

Enthalt keine endokrin wirksamen Chemikalien.

Keine Information verfligbar.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Ungebrauchtes Produkt

Ungereinigte Verpackungen

Restmengen und nicht wiederverwertbare Lésungen einem
anerkannten Entsorgungsunternehmen zufiihren. Gemass
europaischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlisselnummern
nicht produkt- sondern anwendungsbezogen. Unter Beachtung der
ortlichen behdrdlichen Bestimmungen beseitigen. Der genannte
herkunftsbezogene Abfallschlissel nach der Abfallverordnung
VVEA SR 814.600 ist eine Empfehlung. Aufgrund der
verschiedenen Einsatzmdglichkeiten beim Verwender muf} u.U.
eine andere Abfallschlisselnummer zugeordnet werden. Abfall-
Code 20 01 15.

Leere Behalter mit Wasser ausspullen und das Spulwasser zum
Ansetzen der Gebrauchslésung verwenden. Leere Behalter einer
anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuflihren zwecks
Wiedergewinnung oder Entsorgung. Wie ungebrauchtes Produkt
entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-
Nummer

14.2. Ordnungsgemaéasse UN-
Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen
14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere
Vorsichtsmassnahmen fiir den
Verwender

14.7. Massengutbeforderung auf
dem Seeweg gemaR IMO-
Instrumenten
UN-Modellvorschriften
ADR/RID

IMDG

IATA

Weitere Angaben

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.
Nicht zutreffend.
Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

Nicht unterstelit.
Nicht unterstelit.
Nicht unterstelit.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

fiir den Stoff oder das Gemisch

Rechtsvorschriften

Das Produkt ist geméass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
eingestuft und gekennzeichnet.

Inhaltsstoffe gemass Verordnung (EG) 648/2004:

<5%: nichtionische Tenside, Phosphate

Duftstoffe.

Wassergefahrdungsklasse WGK (D) = 1.

Lagerklasse 12. (CH)

VOC (CH) =29

2-Butoxy-ethanol; Butylglykol (CAS 111-76-2)

TEDX (The Endocrine Disruption
Exchange) - Potential Endocrine
Disruptors

Switzerland - Air Pollution Control -
Organic Substances - Gases,
Vapors or Particulates
Switzerland - Volatile Organic
Compounds (VOCs) - Group |

EU - Cosmetics (1223/2009) -
Annex Il - Field of Application
and/or Use

EU - Cosmetics (1223/2009) -
Annex Il - Maximum Authorised
Concentration

EU - Cosmetics (1223/2009) -
Annex Il - Other Limitations and
Requirements

EU - REACH (1907/2006) - Annex
XVII - Restrictions on Certain
Dangerous Substances

EU - REACH (1907/2006) - List of
Registered Substances

Present

Category Class 2

2909.4390

Solvent in oxidative hair dye products
Solvent in non-oxidative hair dye products

4.0 % MAC (solvent in oxidative hair dye products)
2.0 % MAC (solvent in non-oxidative hair dye products)
No use in aerosol dispensers (sprays)

Use restricted. See item 75.

Present

2-Amino-ethanol; Ethanolamin (CAS 141-43-5)

TEDX (The Endocrine Disruption
Exchange) - Potential Endocrine
Disruptors

EU - REACH (1907/2006) - Annex
XVII - Restrictions on Certain
Dangerous Substances

EU - REACH (1907/2006) - List of
Registered Substances

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Present

Use restricted. See item 75.

Present

Nicht erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abédnderungsvermerk Abschnitte des Sicherheitsdatenblatts, die Uberarbeitet wurden: 1,
8,11,12, 14, 15.
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Schliissel oder Legende fiir im
Sicherheitsdatenblatt
verwendete Abkiirzungen und
Akronyme

Vollstindiger Wortlaut der in den

Kapiteln 2 und 3 aufgefiihrten
Sitze

Weitere Information
Anwendungshinweise

Haftungsausschluss

CLP: Einstufung gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)
EAK: Europaischer Abfallkatalog Code

H302: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H312: Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschaden.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H318: Verursacht schwere Augenschaden.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H331: Giftig bei Einatmen.

H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.
Nur fir den gewerblichen Verwender.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach
bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der
Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt
genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder
verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus
nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.
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         www.invento.ch
      
       
         Tox Info Swiss
      
       
         Notfall: 145
      
       
         Auskunft: +41 44 251 66 66
      
    
     
       
         
           
             Eye Dam. 1
             
               318
               Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kat. 1
            
             
             
          
        
         
         
           Den vollen Wortlaut der hier genannten Sätze finden Sie in Abschnitt 16.
        
      
       
         
           
             GHS05
             Ätzwirkung
          
           
             DGR
             Gefahr
          
           
             318
             Verursacht schwere Augenschäden.
          
           
             280
              Schutzhandschuhe, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.
          
           
             305+351+338
              BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
          
           
             310
              Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
          
        
         
         
      
       
    
     
       
         
           
             2-Butoxy-ethanol
             111-76-2
             603-014-00-0
             203-905-0
             Butylglykol
          
           
             
               
                 Acute Tox. 3
                 
                   331
                   Akute Toxizität, inhal., Dämpfe, Kat. 3
                
                 
                 
              
               
                 Acute Tox. 4
                 
                   302
                   Akute Toxizität, oral, Kat. 4
                
                 
                 
              
               
                 Skin Irrit. 2
                 
                   315
                   Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kat. 2
                
                 
                 
              
               
                 Eye Irrit. 2
                 
                   319
                   Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kat. 2
                
                 
                 
              
            
             
          
           
             eq
             5
             eq
             1
             %
          
           
             false
             true
             true
             true
             true
          
           
             
               
               
                 
                   Switzerland - Biological Limit Values (BAT-Werte) 150 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift, and after several shifts (for long-term exposures) Parameter: 2-Butoxyacetic acid (after hydrolysis)
                
              
            
             
               Switzerland - Occupational Exposure Limits - Developmental Risk Groups Developmental Risk Group C
            
             
               Switzerland - Occupational Exposure Limits - Skin Notation skin notation
            
             
               Switzerland - Occupational Exposure Limits - STELs - (KZGWs) 20 ppm STEL [KZGW]
98 mg/m3 STEL [KZGW]
            
             
               Switzerland - Occupational Exposure Limits - TWAs - (MAKs) 10 ppm TWA [MAK]
49 mg/m3 TWA [MAK]
            
             
               EU - Occupational Exposure (2000/39/EC) - First List of Indicative Occupational Exposure Limit Values - Skin Notations Possibility of significant uptake through the skin
            
             
               EU - Occupational Exposure (2000/39/EC) - First List of Indicative Occupational Exposure Limit Values - STELs 50 ppm STEL
246 mg/m3 STEL
            
             
               EU - Occupational Exposure (2000/39/EC) - First List of Indicative Occupational Exposure Limit Values - TWAs 20 ppm TWA
98 mg/m3 TWA
            
          
           
             
               
                 Acute
                 LD50
                 Dermal
                 
                 
                 
                   eq
                   435
                   mg/kg
                
                 
                   
                     rabbit
                  
                   
                
                 
                   OECD_SIDS
                
                 
                   Dermal LD50 Rabbit = 435 mg/kg  (OECD_SIDS)
                
              
               
                 Acute
                 LC50
                 Inhalation
                 
                 
                 
                   eq
                   450
                   ppm
                
                 
                   
                     rat
                  
                   
                
                 
                   NLM_PUBMED
                
                 
                   Inhalation LC50 Rat = 450 ppm 4 h(NLM_PUBMED)
                
              
               
                 Acute
                 LC50
                 Inhalation
                 
                 
                 
                   eq
                   486
                   ppm
                
                 
                   
                     rat
                  
                   
                
                 
                   NLM_PUBMED
                
                 
                   Inhalation LC50 Rat = 486 ppm 4 h(NLM_PUBMED)
                
              
               
                 Acute
                 LD50
                 Oral
                 
                 
                 
                   eq
                   470
                   mg/kg
                
                 
                   
                     rat
                  
                   
                
                 
                   NLM_CIP
                
                 
                   Oral LD50 Rat = 470 mg/kg  (NLM_CIP)
                
              
               
            
             
             
               
                 
                   
                   
                
                 
                   
                   
                
              
            
             
             
               
               
               
            
             
             
             
             
               
            
             
               
            
             
               
            
             
             
          
           
             
               
                 
                   Acute
                   
                     eq
                     1490
                     mg/l
                  
                   LC50
                   
                     eq
                     96
                     h
                  
                   
                   
                     
                       Freshwater Fish: Lepomis macrochirus
                    
                     
                  
                   
                     static
                  
                   
                     EPA
                  
                   
                     Ecotoxicity - Freshwater Fish - Acute Toxicity Data LC50 96 h Lepomis macrochirus 1490 mg/L [static] (EPA)
                  
                
                 
                   Acute
                   
                     eq
                     2950
                     mg/l
                  
                   LC50
                   
                     eq
                     96
                     h
                  
                   
                   
                     
                       Freshwater Fish: Lepomis macrochirus
                    
                     
                  
                   
                   
                     IUCLID
                  
                   
                     LC50 96 h Lepomis macrochirus 2950 mg/L (IUCLID)
                  
                
                 
                   Acute
                   
                     gt
                     1000
                     mg/l
                  
                   EC50
                   
                     eq
                     48
                     h
                  
                   
                   
                     
                       Water Flea: Daphnia magna
                    
                     
                  
                   
                   
                     EPA
                  
                   
                     Ecotoxicity - Water Flea - Acute Toxicity Data EC50 48 h Daphnia magna >1000 mg/L (EPA)
                  
                
              
               
                 EU - Ecolabel (66/2010) - Detergent Ingredient Database - Aerobic Degradation Readily biodegradable according to OECD guidelines.
              
               
                 EU - Ecolabel (66/2010) - Detergent Ingredient Database - Anaerobic Degradation The ingredient has not been tested.
              
            
             
               
            
             
             
             
             
          
           
        
         
           
             2-Amino-ethanol
             141-43-5
             603-030-00-8
             205-483-3
             Ethanolamin
          
           
             
               
                 Acute Tox. 4
                 
                   332
                   Akute Toxizität, inhal., Dämpfe, Kat. 4
                
                 
                 
              
               
                 Acute Tox. 4
                 
                   312
                   Akute Toxizität, dermal, Kat. 4
                
                 
                 
              
               
                 Acute Tox. 4
                 
                   302
                   Akute Toxizität, oral, Kat. 4
                
                 
                 
              
               
                 Skin Corr. 1B
                 
                   314
                   Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kat. 1B
                
                 
                 
              
            
             
          
           
             lt
             1
             %
          
           
             false
             true
             true
             true
          
           
             
               
               
            
             
               Switzerland - Occupational Exposure Limits - Sensitizers Sensitizer
            
             
               Switzerland - Occupational Exposure Limits - STELs - (KZGWs) 4 ppm STEL [KZGW] (aerosol, vapour)
10 mg/m3 STEL [KZGW] (aerosol, vapour)
            
             
               Switzerland - Occupational Exposure Limits - TWAs - (MAKs) 2 ppm TWA [MAK] (aerosol, vapour)
5 mg/m3 TWA [MAK] (aerosol, vapour)
            
             
               EU - Occupational Exposure (2006/15/EC) - Second List of Indicative Occupational Exposure Limit Values - Skin Notations Possibility of significant uptake through the skin
            
             
               EU - Occupational Exposure (2006/15/EC) - Second List of Indicative Occupational Exposure Limit Values - STELs 3 ppm STEL
7.6 mg/m3 STEL
            
             
               EU - Occupational Exposure (2006/15/EC) - Second List of Indicative Occupational Exposure Limit Values - TWAs 1 ppm TWA
2.5 mg/m3 TWA
            
          
           
             
               
                 Acute
                 LD50
                 Dermal
                 
                 
                 
                   eq
                   1000
                   mg/kg
                
                 
                   
                     rabbit
                  
                   
                
                 
                   JAPAN_GHS
                
                 
                   Dermal LD50 Rabbit = 1000 mg/kg  (JAPAN_GHS)
                
              
               
                 Acute
                 LC50
                 Inhalation
                 
                 
                 
                   gt
                   1.3
                   mg/l
                
                 
                   
                     rat
                  
                   
                
                 
                   ECHA_API
                
                 
                   Inhalation LC50 Rat > 1.3 mg/L 6 h(ECHA_API)
                
              
               
                 Acute
                 LD50
                 Oral
                 
                 
                 
                   eq
                   1720
                   mg/kg
                
                 
                   
                     rat
                  
                   
                
                 
                   NLM_CIP
                
                 
                   Oral LD50 Rat = 1720 mg/kg  (NLM_CIP)
                
              
               
            
             
             
               
                 
                   
                   
                
                 
                   
                   
                
              
            
             
             
               
               
               
            
             
             
             
             
               
            
             
               
            
             
               
            
             
             
          
           
             
               
                 
                   Acute
                   
                     eq
                     15
                     mg/l
                  
                   EC50
                   
                     eq
                     72
                     h
                  
                   
                   
                     
                       Freshwater Algae: Desmodesmus subspicatus
                    
                     
                  
                   
                   
                     IUCLID
                  
                   
                     Ecotoxicity - Freshwater Algae - Acute Toxicity Data EC50 72 h Desmodesmus subspicatus 15 mg/L (IUCLID)
                  
                
                 
                   Acute
                   
                     eq
                     65
                     mg/l
                  
                   EC50
                   
                     eq
                     48
                     h
                  
                   
                   
                     
                       Water Flea: Daphnia magna
                    
                     
                  
                   
                   
                     IUCLID
                  
                   
                     Ecotoxicity - Water Flea - Acute Toxicity Data EC50 48 h Daphnia magna 65 mg/L (IUCLID)
                  
                
              
               
                 EU - Ecolabel (66/2010) - Detergent Ingredient Database - Aerobic Degradation Readily biodegradable according to OECD guidelines.
              
            
             
               
            
             
             
             
             
          
           
        
         
           
             Isotrideceth-10
             24938-91-8
          
           
             
               
                 Acute Tox. 4
                 
                   302
                   Akute Toxizität, oral, Kat. 4
                
                 
                 
              
               
                 Eye Dam. 1
                 
                   318
                   Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kat. 1
                
                 
                 
              
            
             
          
           
             eq
             5
             eq
             1
             %
          
           
             true
             true
             true
          
           
             
               
               
            
          
           
             
               
            
             
             
               
                 
                   
                   
                
                 
                   
                   
                
              
            
             
             
               
               
               
            
             
             
             
             
               
            
             
               
            
             
               
            
             
             
          
           
             
               
            
             
               
            
             
             
             
             
          
           
        
      
    
     
       
         
           An die frische Luft bringen.
        
         
           Nach Einatmen von Dämpfen oder Zersetzungsprodukten im Unglücksfall an die frische Luft gehen.
        
         
           Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.
        
         
           Sofort mit viel Wasser abwaschen.
        
         
           Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen.
        
         
           Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen.
        
         
           Sofort ärztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte Verätzungen zu schwer heilenden Wunden führen.
        
         
           Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern.
        
         
           Unverletztes Auge schützen.
        
         
           Augenarzt konsultieren.
        
         
           KEIN Erbrechen herbeiführen.
        
         
           Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
        
         
           Erbrechen möglichst verhindern.
        
         
           Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
        
      
       
         
           Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).
        
         
           Erwartete akute Wirkungen:
        
         
           Oberflächlicher Eindruck von Brennen.
        
         
           Verschwommenes Sehvermögen.
        
      
       
    
     
       
         
           Alle.
        
         
           Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid verwenden.
        
         
           keine bekannt
        
         
           Wasservollstrahl.
        
      
       
         Das Produkt selbst brennt nicht.
      
       
         Im Brandfall kann der Rauch neben dem Ausgangsprodukt möglicherweise giftige und/oder reizende Verbindungen enthalten.
      
       
         Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
      
       
         Übliche Massnahmen bei Bränden mit Chemikalien.
      
       
         Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
      
       
         Vollständiger Chemieschutzanzug.
      
       
         Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.
      
    
     
       
         
           Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
        
         
           Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
        
         
           Für angemessene Lüftung sorgen.
        
         
           Dämpfe/Staub nicht einatmen.
        
      
       
         Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
      
       
         Dämpfe/Staub nicht einatmen.
      
       
         Personal sofort an sichere Stelle evakuieren.
      
       
         Den Bereich belüften.
      
       
         Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
      
       
         
           Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen.
        
         
           Mit reichlich Wasser nachspülen.
        
         
           Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben (Kunststoffbehälter aus HDPE).
        
      
       
         Siehe Kapitel 8 und 13.
      
    
     
       
         
           Persönliche Schutzausrüstung tragen.
        
         
           Verschlucken, Haut- und Augenkontakt sowie Einatmen jeglicher entstehender Dämpfe ist zu vermeiden.
        
         
           Erste-Hilfe-Massnahmen vor Arbeitsbeginn mit diesem Produkt festlegen.
        
         
      
       
         Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren.
      
       
         Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.
      
       
         Lagerklasse (LGK):12
      
       
         An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist.
      
       
         Im Originalbehälter lagern.
      
       
         
           
        
         
           
        
         
           
        
      
       
         
           Die technischen Richtlinien zur Verwendung dieses Stoffs/dieses Gemisches beachten.
        
      
    
     
       
         
         
      
       
       
         
           Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
        
         
           Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.
        
         
           Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.
        
         
           Regelmässige Reinigung der Geräte, des Arbeitsbereiches und der Bekleidung.
        
      
       
         
           
             Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.
          
        
         
           
             Dicht schliessende Schutzbrille.
          
           
             EN 166.
          
        
         
           
             Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der Verordnung (EG) Nr. 2016/425 und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 genügen.
          
           
             EN 374 Handschuh Nitril Dicke 0.38mm Permeationslevel > 480min 
          
           
             Die Angaben bei Durchbruchzeit/Materialstärke sind Richtwerte! Die genaue Durchbruchzeit/Materialstärke ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfragen.
          
        
         
           
             Langärmelige Arbeitskleidung.
          
           
             Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.
          
        
      
       
         
           Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation gelangt.
        
         
      
       
    
     
       
         
           Flüssig.
        
         
           Blau.
        
         
           Frisch
        
      
       
         
         
         
           
             no data
             
               nicht entzündbar
            
             
          
        
         
         
           
             
               eq
               1.02
            
             
          
        
         
           nicht gefährlich
        
         
           Kein(e,er)
        
      
       
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
           
           
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
           
           
           
        
      
       
    
     
       
         Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.
      
       
         Stabil unter normalen Bedingungen.
      
       
         Keine Zersetzung bei bestimmungsgemässer Verwendung.
      
       
         Exotherme Reaktion mit starken Säuren.
      
       
         Verbrennen erzeugt schädliche und giftige Rauche.
      
       
         Säuren.
      
       
         Greift unedle Metalle an.
      
       
         Normalerweise keine zu erwarten.
      
    
     
       
         
      
       
       
         
           
             
             
          
           
             
             
          
        
         
           Kann die Haut reizen.
        
      
       
         
           Schwere Augenschädigung/-reizung
        
         
           Verursacht schwere Augenschäden.
        
      
       
         
           
             keine bekannt.
          
           
             Keine.
          
        
         
         
      
       
         
           Enthält keinen als erbgutverändernd eingestuften Bestandteil.
        
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Enthält keinen als krebserzeugend eingestuften Bestandteil.
        
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Enthält keinen als reproduktionstoxisch eingestuften Bestandteil.
        
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           
             Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige Exposition, eingestuft.
          
        
         
      
       
         
           
             Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte Exposition, eingestuft.
          
        
         
      
       
         
         
           Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen.
        
      
       
       
       
         Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
      
    
     
       
         
      
       
         
         
           Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.
        
         
           Vor Einleitung eines Abwassers in Kläranlagen ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich.
        
      
       
         
           Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
        
         
           Bioakkumulation ist unwahrscheinlich.
        
      
       
         
           Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
        
      
       
         
           Diese Zubereitung enthält keinen Stoff, der als persistent, bioakkumulierend oder toxisch (PBT) betrachtet wird.
        
      
       
    
     
       
         Ungebrauchtes Produkt
      
       
         Restmengen und nicht wiederverwertbare Lösungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen.
      
       
         Gemäss europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen.
      
       
         Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.
      
       
         Der genannte herkunftsbezogene Abfallschlüssel nach der Abfallverordnung VVEA SR 814.600 ist eine Empfehlung. Aufgrund der verschiedenen Einsatzmöglichkeiten beim Verwender muß u.U. eine andere Abfallschlüsselnummer zugeordnet werden.
      
       
         Abfall-Code 20 01 15.
      
       
         Ungereinigte Verpackungen
      
       
         Leere Behälter mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.
      
       
         Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.
      
       
         Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.
      
       
         
           
             20 01 15
             
               Abfall-Code 20 01 15.
            
             true
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         false
      
       
         
         
           
        
         
         
      
    
     
       
         
           
             {Europe} Inhaltsstoffe gemäss Verordnung (EG) 648/2004:
          
           
             
             
               eq
               2.9
               
            
             
               2.9
            
          
           
             
          
        
      
       
         
      
       
       
       
    
     
       
       
         
      
       
    
  


